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111. 	Die neue städtebauliche Planung. 
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I. Beerenzung des Verfahrensgebietes. 


Das Durchführungsplangebiet "Limbecker Platz", 


I. Ergänzung: ~e~erothstraße/~ordhofstraße 


wird begrenzt durch: 


Schlosserstraße, südliche Grenze der Eisenbahnstrecke 


Essen-Altendorf nach Essen-Nord, Sej;erothstraße bis 


zur PiekenbrockstraEe, südliche Grenze der Besitzung 


Segerothstraße Nr. 15, südliche Grenze des Zugangs- 


weges von der Stahlstraße zur Besitzung Stahlstraße 

Nr. 14 C, Stahlstraße, Nordhofstraße, Mittelstraße 


bis zur Schlosserstraße. 


11. Allgeneines. 


Der Durchführungsplan Limbecker Platz wurde am 15.7. 

1957 durch den Rat der Stadt förmlich festgestellt. 


Die vorliegende I. Ergänzung des Durchführungsplanes 


für den Bereich Segerothstraße/Nordhofstraße bringt 


eine Ausdehnung des Plangebietes in nordwestlicher 


Richtung bis zur Schlosserstraße und MittelstraEe. 


Die Abschnitte I1 bis V der Erläuterungen zum Durch- 

fü-hrungsplan Limbecker Platz vom 1. März 1955 haben 

einschließlich der Ergänzungen vom 5. Juli 1957 

(die aufgrund der Verfügung des Ministers T'Vr Gieder- 

aufbau des Landes Nordrhein-Westfalen - AuWenstelle 

Essen - vom 1. Juli 1957 vorgensr.o:en und durch den 

Rat der Stadt bei der förmlichen Feststellung be- 

schlossen wurden) auch für die I. Ergänhung des Planes 
volle Gültigkeit, soweit in den folgenden Abschnitten 

der vorliegenden Erläuterungen nicht ausdrücklich 

etwas Abweichendes festgelegt ist. 

111. Die städtebauliche Planung. 


In dem ersten Durchführungsplan war s.Zt. südlich der 


Straßeneinmündung ~ordhofstraße/~egerothstraßeeine 


öffentliche Platzanlage festgelegt, die u.a. eine 


Strafienbahnschleife aufnehmen sollte. Auf den größten 




Teil dieser Fläche ist nun geniäß vorliegendem Durch- 


führurigsplan ein "Bauwerk zum Einstellen von Kr~ftfahr- 


zeugen" zu errichten. In diesem Bauwerk können gegebenen- 

falls eine Tankstelle mit Pflegedienst und Läden unterge- 


bracht werden. Die maximale Höhe des Bau~verks wird unter 


Ausnutzung der Höhenunterschiede der vorhandenen und ge- 

planten Straßen derart festgelegt, daß das Bauwerk an 


seiner Westseite - zu der geplanten, von der Nordhofstraße 

abzweigenden Straße hin - höchstens I-geschossig sein 

darf. 


Im Hinblick auf die Nähe der City und den mit zunehmender 


Verwirklichung des Durchführungsplanes wachsenden Bedarf 


an Einstellflächen ist außerdem südlich des erwähnten bau^ 


werks eine "Fläche zum Einstellen von Kraftfahrzeugen" 


angeordnet. Gegen die Se~erothstraße hin ist die Einstell- 


fläche durch privates Grün abzuschirmen. 


Aufgrund neuer städtebaulicher Gesichtspunkte soll die Ab- 

schlußbebauung an der nordi,~estlichen Seite aes Limbecker 

Platzes - eingangs der Segerothstraße - nun statt durch 

einen V-geschossicen Baukörper durch ein Hochhaus mit 

12 Geschossen gebildet werden. An das Hochhaus schlielien 

sich I- und IV-geschozsige Bauten an. 

Der südliche Teil der Stahlstraße wird geringfügig nach 


Westen verschwenkt. Durch diese Maßnahne ergeben sich 


Grundstückstiefen, die eine 11-geschossige Bebauung - wie 

im Durchführungsplan festgelegt - möglich machen. Diese 

Bauten verhindern zudem den Blick auf die Hinterfronten 


der Gebäude am Linbecker Platz. 


Die in dem ersten Durchführungsplan im nördlichen Seil 


der Stahlstraße ausgewiesene neue Bebauung ist jetzt der- 


art festgelegt, da8 hier ein 111-geschossiger Trakt ~ i t  


I-geschossigen Seitenflügeln errichtet wird. 


Die Neugestaltung des Limbecker Platzes und die Verlagerung 


des Verkehrsknotenpunktes nach Norden zur Altendorfer Straße/ 


Segerothstraße bringen gleichzeitig eine Ausdehnung des 


Gesch2iftszentruns mit sich. Aus diesem Grunde werden die 




an der Stahlstraße vorhandenen Bordellbetriebe in das 


Gelände nördlich der Nordhofstraße verlegt. Die Gebäude 


sind so zu errichten, daß ein Einblick in das Grund- 


stück weitgehend verhindert wird. An der Ost- und Nord- 


seite des Grundstücks, und zwar zur Segerothstraße und 


zur Eisenbahn hin, sind kräftige Anpflanzungen mit 


höheren und älteren Baumbeständen vorzunehmen. Außerdem 


ist das gesamte Gelände von einer 2,50 m hohen Mauer 

zu umschließen. Die Grundrisse der 11-geschossigen 

Randbebauung sind so auszubilden, daß die Ost- und 


Nordfront die Nebenräume, wie WC, Bäder, Küchen und 


Treppenhäuser aufnehmen. Die Fenster dieser Nebenräume 


sind mit einer Brüstung von 1,50 m auszuführen, damit 


sie von der Segerothstraße und der Eisenbahn aus nicht 


eingesehen werden können. 


Das nördlich der Nordhofstraße gelegene Wohngebiet, das 


bisher als D- und C-Gebiet ausgewiesenwar, ist nun 


- einschließlich des westlich anschließenden Grund- 

stücks fur die Bordelle - einheitlich als C-Gebiet 

ausgewiesen. Das übrige Gelände an der Mittelstraße 

und Schlosserstraße ist weiterhin als E 1-Gebiet ein- 
gestuft. 

ir,n;inzunP Die Höhenlage der vorhandenen Straisen bleibt imwsent- 

sie-le liehen unverändert, ausgenommen die der Segerothstraße 
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Die derzeitige und die geplante Höhenlage der Segeroth- 


straße sind im Sonderplan zum Durchführungsplan vom 


1. März 1955 festgelegt. Für die von der Nordhofstraße 

in südlicher Richtung abzweigende neue Straße und für 


den anschließenden Flißweg zur Segerothstraße sind die 


Höhenlage und die geplante Entwässerung in einem Sonder- 


plan zum Durchführungsplan festgelegt. 


IV. Folgen der Planung und Maßnahmen zur Bodenordnung. 


Soweit die Stahlstraße nacMiesem Durchführungsplan 


über die Pestlegungen des ersten Planes hinaus in Port- 


fall kommt und als Bauland ausgewiesen ist, gilt diese 




Flache gemaß 3 12 (lc) des Aufbaugeset es als aufgehoben 
und eincezo~en. 

Die in Absatz IV der Erläuterungen voz 1. Lärz 1955 suf- 


geführten Bodenordnungsnaßnahrnen und di.e angeführten Bau- 

gebote gelten auch für das erweiterte Verfairensgebiet. 


Der Durchführungsplan stimmt mit den Zielen des am 1. Ok- 


tober 1956 durch den Rat der Stadt aufgestellten Leit- 


planes überein. 


V. Kosten. 


Die s.Zt. ÜberschlS~lich erlnittelten Kosten, die bei der 


Verwirklichung des Durchführungrplenes Licbecker Platz vor- 


aussichtlich entstehen werden, erhöhen sich durch diese 


I. Erggnüung des Planes voraussichtlich etvia wie folgt: 


1.) 	 Kosten der Bodenordnung 
a) Grund und Boden keine wesentliche Änderung 

b) Gebäude 225-000,--5" 

2.) Tiefbaukosten keine wesentliche Änderung 
3 .) Freistellungskosten 50.000,-- B? 

Die Darlehnskosten fiir aie 17/iederbeschaffung von Ca. 

26 Wohnungen betragen bei einem Ansatz von 15.000,-- 3X 

je Vohnungsei tl.heit 390-000,-- 37.  

Soweit sich die Stadt an dem Bauwerk zur! Einstellen von 


Kraftfahrzeucen gegebenenfalls mit Barnitteln beteiligt, 


werden hierfür dblösungsbetr5ge aus der Verpflichtung nach 


der Reichsgaragenordnung verwandt. 


Essen, den 31. August 1159 


Stadtplanungsamt 'ba a m t  

Baudirektor Baudirekt or 
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